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1. PLANLICHE ÜBERSICHT 

 
1.1 Ausschnitt aus der Topographischen Karte  M = 1 : 250.000 
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1.2 Luftbild Ortslage in Frauenau   M = 1 : 5.000 
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1.3 Lage des Baugebietes in Frauenau, M = 1 : 5.000 
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1.4 Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Frauenau, M 1 : 5.000 
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2. BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN 

  
 1. Entwurfsfassung 

2. Entwurfsfassung 
Planfassung  

vom 11.07.2017 
vom 28.09.2017 
vom 02.11.2017 

  
2.1 Planungsrecht l iche Voraussetzungen 
  

2.1.1 Zweck und Ziel der Planung 

 Der Gemeinde Frauenau liegen derzeit Nachfragen nach freien 
Bauplätzen vor, jedoch stehen ihr zurzeit keine Wohnbauflächen 
zum Verkauf zur Verfügung. Da es momentan der Gemeinde 
möglich ist eine Fläche in der nördlichen Ortslage von  Frauenau 
zu erwerben, soll hier ein Wohnbaugebiet erschlossen werden, 
um die derzeitigen Nachfragen nach Bauparzellen zu decken. 

Deshalb hat die Gemeinde Frauenau am 11.07.2017 den Auf-
stellungsbeschluss für einen qualifizierten Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan WA „Am Krebsbachl I I“ gefasst. 

Das Verfahren soll nach § 13b BauGB durchgeführt werden. 

  
2.1.2 Planungsgrundlagen 

 Im Flächennutzungsplan ist diese Fläche bereits als allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen. 

 
2.2 Beschreibung des Plangebietes 
  

 Das Plangebiet liegt etwa 450m nördlich des Ortskerns von Frau-
enau. Im Norden, Westen und Süden wird das Gebiet von bereits 
bestehender Wohnbebauung umschlossen. Die Fläche östlich ist 
ebenfalls als WA ausgewiesen, etwa 50m weiter östlich schließt 
ein Mischgebiet an. Etwa 40m weiter östlich der neuen Wohnbe-
bauung befindet sich eine Pferdestallung. 

Das Gelände steigt mit etwa 9% von West nach Ost an. 

Der Geltungsbereich umfasst die Fl. Nr. 181, 181/18 und 180/5 
der Gemarkung Frauenau und hat eine Größe von ca. 18.055m². 
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2.3 Erläuterung des Planungskonzeptes 
  

2.3.1 Bebauungskonzept 

 Dieses Baugebiet wird mit Einzelhäuser überplant, welche sich in 
lockerer Anordnung beidseits entlang neuer Erschließungsstraßen 
anordnen. Dabei werden die Bebauungsdichte und die Firstrich-
tungen der umgebenden Bebauung übernommen und weiterge-
führt. 

Die Verkehrserschließung und eine Fußwegeverbindung durch 
das neue Baugebiet führen im Südosten vom Krebsbachweg ab 
und schließen im Nordwesten wieder an die Adalbert-Stifter-
Straße an. Im Nordosten wird ein Erschließungsstich mit einer 
PKW-Umkehre erstell t. Von hier aus wird der bestehende, von 
Norden kommende Gehweg an das neue Baugebiet herangeführt. 
Südwestlich wird ebenfalls eine Umkehre für einen Erschließungs-
stich erstell t. 

  

2.3.2 Immissionsschutz 

 Beeinträchtigungen aus schalltechnischer Sicht sind nicht zu er-
warten. Aufgrund des Abstandes von 40m zu den Pferdestallun-
gen sind hier ebenfalls keine störenden Emissionen zu erwarten. 

  

2.3.3 Biotope, Landschaftselemente 

 Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
Ein bestehender, ungenutzter Brunnen wird aufgelassen. Im Plan-
gebiet befindet sich ein kartiertes Biotop, das aber nicht unter 
den gesetzlichen Schutz nach §30 Abs. 2 BNatSchG fällt. Es 
handelt sich um artenreiches Extensivgrünland. Der Geltungsbe-
reich liegt außerhalb des Landschaftsschutzgebietes Bayerischer 
Wald. Überschwemmungsgebiete und Bodendenkmäler werden 
von der Planung nicht berührt. 
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2.3.4 Festsetzungen 

 Die Gemeinde Fauenau möchte den Bauwerbern eine größzügige 
Gestaltungsfreiheit zur Errichtung der einzelnen Bauvorhaben 
ermöglichen, und deshalb sollen die Festsetzungen und Baufens-
ter möglichst großzügig ausgelegt werden. Firstrichtungen und 
bestimmte Dachformen sollen nicht festgesetzt, sondern nur emp-
fohlen werden. 

  

2.3.5 Verfahren § 13b BauGB 

 Die Vorprüfung ergab, dass von der Planung keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Im Plangebiet befindet 
sich zwar ein kartiertes Biotop, dieses fällt jedoch nicht unter den 
gesetzlichen Schutz nach §30 Abs. 2 BNatSchG. 

Die zulässige Grundfläche nach § 19 BauNVO Abs 2 des Be-
baungsplanes WA Am Krebsbachl I I beträgt: 

Nettowohnbauland 15.675m² x GRZ 0,30 entspricht ca. 4700m². 

Diese Fläche ist kleiner als 10.000m² nach § 13b BauGB. 

Somit kann das Verfahren nach § 13b BauGB durchgeführt wer-
den, von einer Umweltprüfung und Ausgleichsregelung kann ab-
gesehen werden. 
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2.4 Erschließung 
  

2.4.1 Erschließungskonzept Straßen und Wege  

 Das Plangebiet wird über den Krebsbachweg und die Abalbert-
Stifter-Straße mit Straßen- und Fußwegeverbindung an das öf-
fentliche Verkehrsnetz angeschlossen. 

  
2.4.2 Erschließung Wasserwirtschaft 

 − Wasserversorgung 

 Die Versorgung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser ist über 
die gemeindliche zentrale Wasserversorgung für den Ort 
Frauenau sichergestell t und wird für das neue Baugebiet ent-
sprechend erweitert.  

 − Schmutzwasserbeseitigung 

 Im neuen Baugebiet wird ein Kanal-Trennsystem erstell t. Die 
Schmutzwasserableitung erfolgt in das öffentlich vorhandene 
Kanal-Mischsystem der Gemeinde Frauenau. 

 − Oberflächenwasser 

 Anfallendes Oberflächenwasser auf den Privatgrundstücken 
soll so weit wie möglich jeweils dort verrieselt werden. 

Überschüssiges Oberflächenwasser aus dem Baugebiet wird in 
einem neuen Regenwasserkanal über den Vorfluter der Flanitz 
im Nordwesten des Baugebietes abgeleitet. Hierfür wird ein 
wasserrechtliches Verfahren erstell t. 

  
2.4.3 Erschließung Kabelsparten 

 Die Verlegung der Leitungen für die Kabelsparten (wie Stromver-
sorgung und Telekommunikation) soll außerhalb der befestigten 
Straße im straßenbegleitenden Grünstreifen erfolgen.   
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2.5 Hinweise, Duldungspfl ichten 
  

2.5.1 Leitungsrechte für Gemeinde  

 Notwendige Ver- und Entsorgungsleitungen in rückwärtigen 
Grundstücksbereichen sind durch Dienstbarkeiten zu Gunsten der 
Gemeinde Frauenau abzusichern. 

  
2.5.2 Hinweise für Oberflächenwasser 

 Auf die Bestimmungen nach Art. 63 BayWG über wild abfließen-
des Wasser wird verwiesen. Danach dürfen Maßnahmen der 
Wasserabführung keine Nachteile für Grundstücksnachbarn ober- 
und unterhalb des Verursachergrundstückes nach sich ziehen. 

 Aus ökologischen Gründen wird angeregt, das anfallende Ober-
flächenwasser aus den Dach- und befestigten Freiflächen für 
Brauchwasser zu nutzen. Dabei wird jedoch auf die Berücksichti-
gung des Faltblattes „Entscheidungshilfen zum Thema Regenwas-
seranlagen“ vom Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft (bzw. 
im Internet des Landesamtes für Umwelt unter 
http://www.lfu.bayern.de/wasser/niederschlagswasser_umgang
/index.htm) und die neue Trinkwasserverordnung 2001 hinge-
wiesen. 

 Ansonsten sollte gering belastetes Niederschlagswasser, soweit 
möglich, breitflächig über die belebte Oberflächenzone versickert 
werden. 

  

2.5.3 Bodendenkmalpflegerische Belange 

 Treten bei der Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese un-
verzüglich gem. Art 8 BayDSchG zu melden und eine Abstim-
mung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege vorzunehmen. Ein Mitarbei-
ter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege führt an-
schließend die Denkmalfeststellung durch. Die so identifizierten 
Bodendenkmäler sind fachlich qualifiziert aufzunehmen, zu do-
kumentieren und auszugraben. Der so entstandene denkmalpfle-
gerische Mehraufwand wird durch die Beauftragung einer fach-
lich qualifizierten Grabungsfirma durch das Bayerische Lan-
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desamt für Denkmalpflege übernommen. 

 Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich 
der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch 
der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Un-
ternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt ha-
ben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch 
Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten be-
freit. 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum 
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belas-
sen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegens-
tände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

  

2.5.4 Schutzbestimmungen für Erdleitungen 
  

 Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden, sind bei allen mit 
Erdarbeiten verbundenen Vorhaben, dazu gehören auch Pflan-
zungen von Bäumen und Sträuchern, die Leitungsträger zu ver-
ständigen. Die Kabeltrassen müssen örtlich genau bestimmt und 
die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden.  

 Bei Baumpflanzungen ist zu beachten, dass eine Abstandszone 
von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln einzuhalten ist. Is t dies 
nicht möglich, sind im Einvernehmen mit den Versorgungsunter-
nehmen, der Bayernwerk bzw. der Deutschen Telekom, geeignete 
Schutzmaßnahmen durchzuführen. Bezüglich der Pflanzungen ist 
auf das von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen herausgegebene „Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ zu achten. 

 Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 
0,5m beidseits zur Trassenachse. 
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2.6 Flächen- und Dichtedaten  
  
 Brutto- und Nettowohnbauland  

 Geltungsbereich des Bebauungsplanes  18.055,00 m² 

 Bruttobaugebiet  18.055,00 m² 

 Öffentliche Verkehrswege  
(Wohnstrasse mit Zufahrten — 1.689,00m² 
mit begleitenden Grünflächen — 553,00m² 
Gehsteig — 157,00m² 
Fußweg -  66,00m²)  
 
 

2.465,00 m² 

   

 Nettowohnbauland 
 

15.675,00 m² 

 Bebauung mit Wohneinheiten  

 Anzahl der geplanten Gebäude 21 WE 

 Anzahl der bestehenden Gebäude 0 WE 

 Gebäude/ha Bruttowohnbauland 11,63 WE/ha 

 Durchschnitt l iche Grundstücksgröße 746m² 

   

 Einwohnerdichte  

 Einwohnerzahl     21x 4 84 WE 

 Bruttowohndichte 46 EW/ha 

 Nettowohndichte 53 EW/ha 
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2.7 Erschließungskosten 

 

2.7.1 Erschließung Straßen mit Versorgungsleitungen (Strom,Telekom) 
  
  

2.7.1.1 Erschließungsstraße b=4,00m 
290 lfdm x 410 €/ l fdm 118.900 € 

  

2.7.1.2 Erschließungsstraße b=3,50m 
70 lfdm x 360 €/ l fdm 25.200 € 

  

2.7.1.3 Fußweg b=1,25m 
180 lfdm x 150 €/ l fdm 27.000 € 

  

 Summe Straßenerschließung 171.100 € 
   
2.7.2 Erschließung Wasserversorgung 
  

2.7.2.1 Wasserleitung mit Formstücken 
500 lfdm x 120 €/ l fdm 

 
60.000 € 

2.7.2.2 Hydranten 
5 St x 2.500 €/St 

 
12.500 € 

2.7.2.3 Hausanschlüsse und Anbohrbrücken 
21 St x 700 €/St 

 
14.700 € 

   

 Summe Wasserversorgung 87.200 € 

  
2.7.3 Kanalbau 
   

2.7.3.1 Schmutzwasserkanal 
450 lfdm x 180 €/ l fdm 

 
81.000 € 

2.7.3.2 Regenwasserkanal 
450 lfdm x 160 €/ l fdm 

 
72.000 € 

   

 Summe Kanalbau 153.000 € 

  
2.7.4 Straßenbeleuchtung 
  

 Straßenbeleuchtung mit Verkabelung 
15 St x 2.600 €/St 

 
39.000 € 
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2.7.5 Bepflanzung 
  

 Bepflanzung pauschal 2.500 € 

  
 BAUGEBIET GESAMT 452.800 € 

 19% Mwst. 72.448 € 

 Brutto 525.248 € 

 + ca. 16% Baunebenkosten 84.040 € 
   

 Gesamt rd. 625.000 € 
   

 Anmerkungen:   
 Beim Boden wurde von normalen Verhäl tnissen ausgegangen.  
 






